
Gemeinderat Krauschwitz
Beschluss Nr. 59/2024 zur Sitzungsvorlage Nr. 61/2024

Beschluss über eine Zweckvereinbarung
zur Übertragung der Aufgabe der Errichtung einer Schiedsstelle

für die Gemeinde Krauschwitz

Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz beschließt:

1. Dem Abschluss der Zweckvereinbarung mit der Großen Kreisstadt Weißwasser zur
Sicherstellung der Schiedsstelle wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung der
Zweckvereinbarung durchzuführen.

3. Die Zweckvereinbarung tritt zum 01.01.2025, vorausgesetzt der Zustimmung des
Stadtrates in Weißwasser, in Kraft.

Gesamtmitglieder des Gemeinderates:

davon anwesend:

stimmberechtigt:

11 + Bürgermeister

5 + Bürgermeister

6

insgesamt: 6 Ja - Stimmen

0 Gegenstimmen

0 Stimmenthaltungen

Auf Grund § 20 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO), in der Fassung vom
01.01.2020, war kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung wegen Befangenheit
ausgeschlossen.

Krauschwitz i.d. O.L., 02. Dezember 2024

Fistan TTTühl
Bürgermeister
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